
Landwirtschaftliche Versicherung im Vergleich - Gebäude
Grundlage sind die Besonderen Bedingungen ABL 2010 Basis und Komfort 4/2015

Leistungsverzeichnis Komfort Basis

Feuer

Aufräum-, Abbruch- und Entsorgungskosten 100% der VS 10% der VS

Bewegungs- und Schutzkosten 100% der VS 10% der VS

Kosten für die Abwendung und Ermittlung des Schadens 100% der VS 5% der VS

Schadenminderungskosten 100% der VS ja

Mehrkosten durch Preissteigerungen 100% der VS bis zur VS

Mehrkosten durch Wiederaufbaubeschränkungen und behördliche Auflagen 100% der VS 5% der VS

Mehrkosten für Restwerte 100% der VS 5% der VS

Blitz-Überspannungsschäden 100% der VS 5% der VS

Folgeschäden durch Blitzüberspannung 100% der VS bis zur VS

Kosten für die Dekontamination von Erdreich bis 25.000 €, SB 10% bis 10.000 €, SB 10%

Miet- bzw. Pachtausfall / SK 1302 24 Monate 12 Monate

Sachverständigenkosten ab 25.000 € Schadensumme bis 5.000 € nein

Implosions- und Nutzwärmeschäden ja ja

Gebäudeschäden nach Einbruch (für Zwei-/Mehrfamilien-häuser und Wirtschaftsgebäude) bis 2.500 € nein

Solarheizungsanlagen ohne Einspeisung in das öffentliche Netz ja ja

Verkleidungen an Außenwänden ja ja

Fahrzeuganprall ja ja

Rückreisekosten aus dem Urlaub ab 10.000 € Schaden bis 2.500 € nein

Bauliche Grundstücksbestandteile wie Zäune, Platten, Hofbefestigungen, Klärgruben, etc. bis 2.500 € nein

Aufräumkosten für Bäume und gärtnerische Anlagen einschl. Wiederaufforstung bis 2.500 € nein

Grobe Fahrlässigkeit bis 10.000 € nein

Feuerlöschkosten bis 100% ja nein

Neu hinzu kommende Gebäude bis 10% der VS
Vorsorge-Klausel
a)  In Erweiterung von § 12 Nr. 1.1 und 1.2 ABL 2010 bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unbe-

rücksichtigt, sofern die VS zum Zeitpunkt des Schadeneintritts höchstens um 10% vom Versicherungswert 
abweicht.

b)  In der Gebäudeversicherung ist die Versicherungsform „Gleitende Neuwertversicherung“ Voraussetzung für 
den Einschluss der Vorsorge-Klausel.

c)  Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Beitrages und ist auf 100.000 €, je Schadener-
eignis begrenzt.

ja nein

Feuer-Rohbauversicherung 24 Monate 12 Monate

Brandschäden an Räucher-, Trocken- und sonstigen Erhitzungsanlagen bis 100% der VS ja nein

Leitungswasser

Aufräum-, Abbruch- und Entsorgungskosten 100% der VS 10% der VS

Bewegungs- und Schutzkosten 100% der VS 10% der VS

Kosten für die Abwendung und Ermittlung des Schadens 100% der VS 5% der VS

Schadenminderungskosten 100% der VS ja

Mehrkosten durch Preissteigerungen 100% der VS bis zur VS

Mehrkosten durch Wiederaufbaubeschränkungen und behördliche Auflagen 100% der VS 5% der VS

Mehrkosten für Restwerte 100% der VS 5% der VS

Miet- bzw. Pachtausfall / SK 1302 24 Monate 12 Monate

Sachverständigenkosten ab 25.000 € Schadensumme bis 5.000 € nein

Klima- und Wärmepumpen ja ja

Bruchschäden an Armaturen bis 500 € nein

Innenliegende Regenfallrohe bis 500 € nein

Wasserverlust infolge von Rohrbruch bis 500 € nein

Solarheizungsanlagen ohne Einspeisung in das öffentliche Netz ja ja

Rückreisekosten aus dem Urlaub ab 10.000 € Schaden bis 2.500 € nein

Bauliche Grundstücksbestandteile wie Zäune, Platten, Hofbefestigungen, Klärgruben, etc. bis 2.500 € nein



Leistungsverzeichnis Komfort Basis

Grobe Fahrlässigkeit bis 10.000 € nein

Neu hinzu kommende Gebäude bis 10% der VS
Vorsorge-Klausel
a)  In Erweiterung von § 12 Nr. 1.1 und 1.2 ABL 2010 bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unbe-

rücksichtigt, sofern die VS zum Zeitpunkt des Schadeneintritts höchstens um 10% vom Versicherungswert 
abweicht.

b)  In der Gebäudeversicherung ist die Versicherungsform „Gleitende Neuwertversicherung“ Voraussetzung für 
den Einschluss der Vorsorge-Klausel.

c)  Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Beitrages und ist auf 100.000 €, je Schadener-
eignis begrenzt.

ja nein

Sturm

Aufräum-, Abbruch- und Entsorgungskosten 100% der VS 10% der VS

Bewegungs- und Schutzkosten 100% der VS 10% der VS

Kosten für die Abwendung und Ermittlung des Schadens 100% der VS 5% der VS

Schadenminderungskosten 100% der VS ja

Mehrkosten durch Preissteigerungen 100% der VS bis zur VS

Mehrkosten durch Wiederaufbaubeschränkungen und behördliche Auflagen 100% der VS 5% der VS

Mehrkosten für Restwerte 100% der VS 5% der VS

Miet- bzw. Pachtausfall / SK 1302 24 Monate 12 Monate

Sachverständigenkosten ab 25.000 € Schadensumme bis 5.000 € nein

Solarheizungsanlagen ohne Einspeisung in das öffentliche Netz ja ja

Verkleidung an Außenwänden ja ja

Rückreisekosten aus dem Urlaub ab 10.000 € Schaden bis 2.500 € nein

Bauliche Grundstücksbestandteile wie Zäune, Platten, Hofbefestigungen, Klärgruben, etc. bis 2.500 € nein

Aufräumkosten für Bäume und gärtnerische Anlagen einschl. Wiederaufforstung bis 2.500 € nein

Grobe Fahrlässigkeit bis 10.000 € nein

Neu hinzu kommende Gebäude bis 10% der VS
Vorsorge-Klausel
a)  In Erweiterung von § 12 Nr. 1.1 und 1.2 ABL 2010 bleibt die Anrechnung einer Unterversicherung unbe-

rücksichtigt, sofern die VS zum Zeitpunkt des Schadeneintritts höchstens um 10% vom Versicherungswert 
abweicht.

b)  In der Gebäudeversicherung ist die Versicherungsform „Gleitende Neuwertversicherung“ Voraussetzung für 
den Einschluss der Vorsorge-Klausel.

c)  Die Erweiterung gilt nur bis zur nächsten Hauptfälligkeit des Beitrages und ist auf 100.000 €, je Schadener-
eignis begrenzt.

ja nein

Für versicherte Wohngebäude gilt zusätzlich folgender Versicherungsschutz

Gebäudeschäden nach Einbruch (für Zwei-/Mehrfamilienhäuser) bis 2.500 € nein

Klima- und Wärmepumpen ja ja

Bruchschäden an Armaturen bis 500 € nein

Innenliegende Regenfallrohre bis 500 € nein

Wasserverlust infolge von Rohrbruch bis 500 € nein

Solarheizungsanlagen ohne Einspeisung in das öffentliche Netz ja ja

Fußbodenheizung in Wohngebäuden ja ja

Verkleidung an Außenwänden ja ja

Graffitischäden an Wohngebäuden bis 500 € nein

Fahrzeuganprall ja ja

Bauliche Grundstücksbestandteile wie Zäune, Platten, Hofbefestigungen, Klärgruben etc. bis 2.500 € nein

Aufräumkosten für Bäume und gärtnerische Anlagen einschl. Wiederaufforstung bis 2.500 € nein

Grobe Fahrlässigkeit bis 10.000 € nein


